
 

Modul: Komplementfach Recht Jo-BA 12 i 
Basismodul „Grundlagen der Rechtswissenschaft“ 

BA-Studiengänge: Journalistik 

Turnus: 
Jedes Semester 

Dauer: 
2 Semester 

Studienabschnitt: 
1. und 2. Semester 

Credits 
8 

Aufwand 

1 Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Credits SWS 

1 Grundlagen des Öffentlichen Rechts (für 
Nichtjuristen) (WS) 

V+Kl. 3 2 

2 Grundlagen des Zivilrechts (für 
Nichtjuristen) (SoSe) 

V+Kl. 3 2 

 3 Methodik der Fallbearbeitung 
(wahlweise: Öffentliches Recht, 
Privatrecht, Strafrecht; jeweils 
je nach Angebot im WS oder 
SoSe) 

TN 2 2 

2 Lehrveranstaltungssprache 
Deutsch 

3 Lehrinhalte 
Das Basismodul „Grundlagen der Rechtswissenschaft“ gibt den Studierenden des BA-Studiengangs 
Journalistik eine Einführung in die rechtswissenschaftlichen Kernfächer des Zivilrechts und des 
Öffentlichen Rechts. Diese beiden Rechtsgebiete werden im Rahmen des Basismoduls lediglich im 
Überblick dargestellt; eine Vertiefung erfolgt in den Aufbaumodulen. Zudem wird den Studierenden 
über das Angebot der Veranstaltung „Methodik der Fallbearbeitung“ ein Einblick in typische 
juristische Arbeitstechniken vermittelt. 

4 Kompetenzen 
Die Studierenden des BA-Studiengangs Journalistik werden über das Basismodul „Grundlagen der 
Rechtswissenschaft“ mit dem Aufbau und den Kerninhalten des Privatrechts und des Öffentlichen 
Rechts vertraut gemacht. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die Struktur unserer Rechtsordnung 
zu verstehen (insbesondere die Unterteilung in einzelne Teilrechtsgebiete sowie die 
unterschiedlichen Rechtsquellen, Rechtssubjekte und Gerichtsbarkeiten) und die Bedeutung der 
wesentlichen rechtsgebietsübergreifenden Fachtermini nachzuvollziehen. Ferner ist es Ziel des 
Basismoduls, dass die Studierenden die juristische Falllösungstechnik einschließlich der bei der 
Gesetzesanwendung zu berücksichtigenden Auslegungsmethoden erlernen und die juristisch 
relevanten Informationsquellen (u.a. Fachzeitschriften, Handbücher u. Kommentare, online- 
Angebote, Datenbanken) kennen lernen. 

5 Prüfungen 
Während in der Lehrveranstaltung 3 die Teilnahme genügt, stehen in den Lehrveranstaltungen 1 
und 2 Klausuren an. 

6 Prüfungsformen und –leistungen 
Teilleistungen in: 
12 i-1: Klausur 
12 i-2: Klausur 
12 i-3: aktive Teilnahme 

7 Teilnahmevoraussetzungen 
Studierende  sollen  sich  vor  Semesterbeginn  per  E-Mail  bei  Herrn  Wiss.  Mit.  Nick 
Sternkopf (qzr-jura@rub.de) im Qualifikationszentrum Recht anmelden. 

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls 
Wahlpflicht BA Journalistik, Pflichtmodul im Komplementfach Recht im BA-Studiengang Journalistik 

Das Basismodul muss verpflichtend absolviert werden, während die Wahlpflichtmodule 
frei wählbar sind, wobei insgesamt 30 CPs erreicht werden müssen. 
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Modul: Komplementfach Recht Jo-BA 13 i 
Wahlpflichtmodul I – Staatsorganisation/ Europarecht 

BA-Studiengänge: Journalistik 

Turnus: 
Jedes Semester 

Dauer: 
2 Semester 

Studienabschnitt: 
3. und 4. Semester 

Credits 
12 

Aufwand 

1 Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Credits SWS 

1 Staatsorganisationsrecht (wahlweise: WS,  
SoSe) 

V+Kl. 6 4 

2 Recht der Europäischen Union (SoSe) V+Kl. 4,5 3 

 3 Arbeitsgemeinschaft 
Staatsorganisationsrecht
(wahlweise: WS, SoSe) 

TN 1,5 2 

2 Lehrveranstaltungssprache 
Deutsch 

3 Lehrinhalte 
In den Vorlesungen werden folgende Lehrinhalte vermittelt: 
- Staatsrecht II (Staatsorganisationsrecht): Staatsfunktionen, Staatszielbestimmungen, Staatsorgane, 
Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, Grundzüge der Finanzverfassung 
- Recht der Europäischen Union: Grundlagen der Europäischen Union, Aufgaben und Struktur der 
Europäischen Union, Organe und Rechtsquellen 

 
In  der  Arbeitsgemeinschaft  wird  die  Technik  der  Fallbearbeitung  vertieft  (bezogen  auf  den  der 
jeweiligen Arbeitsgemeinschaft zugeordneten Vorlesungsinhalt). 

4 Kompetenzen 
Im Vordergrund der rechtswissenschaftlichen Aufbaumodule im Rahmen des BA-Studiengangs 
Journalistik stehen als Kompetenzziele die Vermittlung des materiellen Rechts und die Vertiefung der 
im Basismodul erworbenen methodenbezogenen Kenntnisse. Im Wahlmodul 1 „Staatsorganisation/ 
Europarecht“ erlernen die Studierenden die Grundstrukturen unserer Staatsorganisation; darüber 
hinaus werden sie mit dem Institutionengefüge und den Rechtsquellen der Europäischen Union 
vertraut gemacht. Über die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften werden die Studierenden in 
die Lage versetzt, ihr im Basismodul erworbenes Methodenwissen zu vertiefen und eigenständig 
praktische Fälle aus dem Staatsrecht zu lösen. 

5 Prüfungen 
Während in der Lehrveranstaltung 3 die Teilnahme genügt, stehen in den Lehrveranstaltungen 1 
und 2 Klausuren an. 

6 Prüfungsformen und –leistungen 
Teilleistungen in: 
13 i-1: Klausur 
13 i-2: Klausur 
13 i-3: Teilnahme 

7 Teilnahmevoraussetzungen 
Studierende  sollen  sich  vor  Semesterbeginn  per  E-Mail  bei  Herrn  Wiss.  Mit.  Nick 
Sternkopf (qzr-jura@rub.de) im Qualifikationszentrum Recht anmelden. 

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Markus Kaltenborn 

Zuständiger Fachbereich 
Juristische Fakultät der Ruhr-Uni Bochum 

mailto:qzr-jura@rub.de


 

  Modul: Komplementfach Recht Jo-BA 13 i 
Wahlpflichtmodul II – Zivilrecht/ Familienrecht 

BA-Studiengänge: Journalistik 

Turnus: 
Jedes Semester 

Dauer: 
2 Semester 

Studienabschnitt: 
3. und 4. Semester 

Credits 
13,5 

Aufwand 

1 Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Credits SWS 

1 Grundlehren des Bürgerlichen Rechts I 
(wahlweise: WS, SoSe) 

V+Kl. 6 4 

2 Familien- und Erbrecht (WS) V+Kl. 3 2 

 3 Arbeitsgemeinschaft Grundlehren des 
Bürgerlichen Rechts I (wahlweise: WS, 
SoSe) 

TN 1,5 2 

4 Arbeitsrecht (für Nichtjuristen) (WS) V+Kl. 3 2 

2 Lehrveranstaltungssprache 
Deutsch 

3 Lehrinhalte 
In den Vorlesungen werden folgende Lehrinhalte vermittelt: 
- Grundlehren des Bürgerlichen Rechts I: Rechtssubjekte, Rechtsgeschäfte, Zustandekommen und 
Inhalt von Verträgen, Anfechtung, Bedingungen und Befristungen, Stellvertretung, Zustimmung 
Dritter 
- Familien- und Erbrecht: Grundbegriffe des Familienrechts, Eherecht, Kindschaftsrecht, 
Vormundschaft, Pflegschaft und Betreuung, Gesetzliches Erbrecht, Testamentsrecht, 
Pflichtteilsrecht 
- Arbeitsrecht (für Nichtjuristen): Vermittlung der wesentlichen Grundlagen und Begriffe des 
Arbeitsrechts 
In der Arbeitsgemeinschaft wird die Technik der Fallbearbeitung vertieft (bezogen auf den der 
jeweiligen Arbeitsgemeinschaft zugeordneten Vorlesungsinhalt). 

4 Kompetenzen 
Im Vordergrund der rechtswissenschaftlichen Aufbaumodule im Rahmen des BA-Studiengangs 
Journalistik stehen als Kompetenzziele die Vermittlung des materiellen Rechts und die Vertiefung der 
im Basismodul erworbenen methodenbezogenen Kenntnisse. Im Wahlmodul II 
„Zivilrecht/Familienrecht“ erlernen die Studierenden die Grundstrukturen des Allgemeinen Teils des 
Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des Familien- und Erbrechts. Weiterhin erhalten die Studierenden 
einen ersten Einblick in das Arbeitsrecht. Über die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft werden die 
Studierenden in die Lage versetzt, ihr im Basismodul erworbenes Methodenwissen zu vertiefen und 
eigenständig praktische Fälle aus dem Zivilrecht zu lösen. 

5 Prüfungen 
Während in der Lehrveranstaltung 3 die Teilnahme genügt, stehen in den Lehrveranstaltungen 1,2 
und 4 Klausuren an. 

6 Prüfungsformen und –leistungen 
Teilleistungen in: 
13 i-1: Klausur 
13 i-2: Klausur 
13 i-3: Teilnahme 

                                                                         13 i-4: Klausur   
 
 
 

7 Teilnahmevoraussetzungen 
Studierende  sollen  sich  vor  Semesterbeginn  per  E-Mail  bei  Herrn  Wiss.  Mit.  Nick 
Sternkopf (qzr-jura@rub.de)  im Qualifikationszentrum Recht anmelden. 

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Markus Kaltenborn 

Zuständiger Fachbereich 
Juristische Fakultät der Ruhr-Uni Bochum 
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Modul: Komplementfach Recht Jo-BA 13 i 
Wahlpflichtmodul III – Strafrecht/ Kriminologie 

BA-Studiengänge: Journalistik 

Turnus: 
Jedes Semester 

Dauer: 
2 Semester 

Studienabschnitt: 
3. und 4. Semester 

Credits 
13,5 

Aufwand 

1 Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Credits SWS 

1 Strafrecht (I) AT (SoSe) V+Kl. 6 4 

2 Kriminologie (WS) V+Kl. 3 2 

3 AG Strafrecht (I) AT (SoSe) TN 1,5 2 

 4 Strafprozessrecht (WS) V+Kl 3 2 

2 Lehrveranstaltungssprache 
Deutsch 

3 Lehrinhalte 
In den Vorlesungen werden folgende Lehrinhalte vermittelt: 
- Strafrecht (I) AT: Aufgabe und Grundbegriffe des Strafrechts, strafrechtliche Handlungslehre, 
Bildung von Straftatbeständen und Deliktsgruppen im Gesetz, Rechtfertigungsgründe, Täterschaft 
und Teilnahme 
- Kriminologie: Gegenstand und Aufgabe der Kriminologie, Zielsetzung und Bestimmungen 
kriminologischer Untersuchung, Bedeutung der Kriminologie im Strafrecht 
- Strafprozessrecht: Einführung in die Grundlagen des Strafverfahrensrechts, 
einschließlich der wichtigsten Verfahrensabschnitte und der Rolle der 
Verfahrensbeteiligten 
In der Arbeitsgemeinschaft wird die Technik der Fallbearbeitung vertieft (bezogen auf den der 
jeweiligen Arbeitsgemeinschaft zugeordneten Vorlesungsinhalt). 

4 Kompetenzen 
Im Vordergrund der rechtswissenschaftlichen Aufbaumodule im Rahmen des BA-Studiengangs 
Journalistik stehen als Kompetenzziele die Vermittlung des materiellen Rechts und die Vertiefung der 
im Basismodul erworbenen methodenbezogenen Kenntnisse. Im Wahlpflichtmodul III „Strafrecht/ 
Kriminologie“ erlernen die Studierenden die Grundstrukturen des Strafrechts, des Strafprozessrechts 
und der Kriminologie. Über die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften werden die Studierenden 
in die Lage versetzt, ihr im Basismodul erworbenes Methodenwissen zu vertiefen und eigenständig 
praktische Fälle aus dem Strafrecht zu lösen. 

5 Prüfungen 
Während in der Lehrveranstaltung 3 die Teilnahme genügt, stehen in den Lehrveranstaltungen 1,2 
und 4 Klausuren an. 

6 Prüfungsformen und –leistungen 

  Teilleistungen in: 
13 i-1: Klausur 
13 i-2: Klausur 
13 i-3: aktive Teilnahme 
13 i-4: Klausur 

 

7 Teilnahmevoraussetzungen 
Studierende  sollen  sich  vor  Semesterbeginn  per  E-Mail  bei  Herrn  Wiss.  Mit.  Nick 
Sternkopf (qzr-jura@rub.de) im Qualifikationszentrum Recht anmelden. 

8 Modulbeauftragte/r 
Prof. Dr. Markus Kaltenborn 
 
 
 
 

Zuständiger Fachbereich 
Juristische Fakultät der Ruhr-Uni Bochum 
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